
GZ. RV/7500862/2014

IM NAMEN DER REPUBLIK

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch   Ri.  über die Beschwerde des   Bf.  ,  gegen
das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien vom 3.4.2014, MA 67-
PA-  ZZZZZ    betreffend Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 2 (Wiener)
Parkometerabgabeverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005 in Verbindung mit § 4
Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBI. für Wien Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung  zu
Recht erkannt:

 

I. 1. Gemäß     § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz     (VwGVG)  in    Verbindung
mit     § 24 Abs. 1 Bundesfinanzgerichtsgesetz     (BFGG) und     § 5 Gesetz über das
Wiener Abgabenorganisationsrecht     (WAOR) wird der Beschwerde insoweit Folge
gegeben, als

• die gemäß     § 4 Abs. 2 Wiener Parkometergesetz 2006     verhängte Geldstrafe von  64
  Euro auf 60  Euro

• und die für den Fall    der Uneinbringlichkeit festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe gemäß §
16 VStG von    14 Stunden auf 1   3 Stunden

herabgesetzt wird. Im Übrigen wird das Straferkenntnis bestätigt.

2. Die Kosten für das behördliche Verfahren sind   gemäß     § 64 Abs. 1 und 2 VStG     mit
dem Betrag von    10 Euro    festzusetzen.

II. Gemäß     § 52 Abs. 1 und 2 VwGVG     i. V. m.     § 24 Abs. 1 BFGG     und    
§ 5 WAOR     hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten des   
Beschwerdeverfahrens zu leisten.

III. Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß     § 25 Abs. 2 BFGG     als
Vollstreckungsbehörde bestimmt. Der zur Zahlung verbleibende Betrag von 60 Euro
(Geldstrafe)    samt 10 Euro    (Beitrag zu den Kosten des    behördlichen Verfahrens),
zusammen 70 Euro   , ist   an den Magistrat der Stadt Wien zu entrichten.

IV. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß     Art. 133 Abs. 4 B-VG     eine ordentliche
Revision an den Verwaltungsgerichtshof durch die vor dem Bundesfinanzgericht belangte
Behörde unzulässig.
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Entscheidungsgründe

 

Dem Beschwerdeführer (Bf.) wurde gem. § 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung,
ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs.
1 Parkometergesetz 2006, LGBl. für Wien Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung, der
Sachverhalt des  Abstellens des Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten
Parkschein gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben, zur
Last gelegt. Die Parkometerabgabe sei damit fahrlässig verkürzt worden.

Der Bf. erhob gegen die STRAFVERFÜGUNG Einspruch wie folgt:      '

„Ich bin nach 2-maliger Krebserkrankung, HIV und div anderen Krankheiten zu 90%
behindert, dazu habe ich einen Eintrag im Behindertenausweis, dass ich öffentliche
Verkehrsmittel nicht benutzen kann, dieser Ausweis wurde auch gut sichtbar im Fenster
platziert. Ich weiß, da ich nur einen orangenen Ausweis habe, dass dieser nicht unbedingt
gilt für Parken ohne Parkschein, ich hatte aber an diesem Tag große Schmerzen und
konnte nicht anders parken.

Anbei erzähle ich ihnen auch meine Geschichte der Krankheit.

Bitte nehmen Sie Abstand von der Strafverfügung, ich bin mit wenig Pension und
Pflegegeld leider auch in einer großen finanziellen Not und hier meine Geschichte:

Nach fast 20 Jahren beruflicher Tätigkeit als Bankkaufmann machte ich mich 1994 in
Deutschland in der Freizeitbranche selbständig, die Firma war gut angelaufen; und es
machte großen Spaß, als ich in meinem Urlaub im Dezember 1999 erfuhr, dass mein Vater
im Auto einen Herzinfarkt erlitten hat und gestorben ist und 3 Tage im Auto unbemerkt war.

Im April 2000 bemerkte ich ein "Wimmerl" neben meiner Nase, da es nicht rot oder
entzunden war ging ich zu einem HNO-Arzt, der meinte, ich solle doch im Krankenhaus
eine Gewebeprobe entnehmen lassen, was ich auch machte. Zwei Tage nach der
Untersuchung wurde mir am Telefon mitgeteilt ich habe Krebs. Im Zuge der erste
Chemotherapie erfuhr ich auch die Diagnose "HIV +“, das heißt mit Krebs ausgebrochenes
Aids.

Es folgten vier Chemotherapien und eine vierwöchige Bestrahlung; nächtliches
Zusammenbrechen, starker Gewichtverlust (fast 27 kg in zwei Wochen) waren die Folge
und dazu musste ich bis zu 40 Tabletten, teilweise auf nüchternen Magen schlucken.
Nebenerscheinungen wie Nierensteine in beiden Nieren, Herzmuskelschwäche etc waren
ebenfalls eine Folge der Tabletten. Ich hatte weder finanzielle noch andere Hilfe, da meine
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einzige noch lebende Angehörige, meine Mutter, in Niederösterreich wohnte, und selbst
gesundheitlich angeschlagen war.

Im Jänner 2001 wurde ich von meiner bestehenden privaten Krankenversicherung in
Deutschland gekündigt. Ich hatte also keine Krankenversicherung und auch keinerlei
Einkommen. Da ich mittlerweile durch die Krankheit arbeitsunfähig wurde ging ich zum
Sozialamt und die Pensionsversicherung, jedoch fühlte sich keine der Stellen für mich
zuständig - obwohl ich fast 20 Jahre in Österreich gearbeitet hatte und Steuern bezahlt
hatte. Nur weil ich die letzten vier Jahre in Deutschland selbständig war.

Mit kleinere Nebenjobs versuchte ich mich trotz schlechten Gesundheitszustands über
Wasser zu halten (call-center, Tankstelle etc).

Im August 2001 bemerkte ich eine erneute Entzündung am Kiefer; ich ging sofort
davon aus es ist wieder Krebs, leider bestätigte sich mein Verdacht, diesmal folgten 6
Chemotherapien, 5 davon zusätzlich direkt ins Rückenmark, und nebenbei die Therapie
für HIV+.

Erst jetzt bekam ich vom Sozialamt eine kleine Unterstützung. 2002 beantragte ich die
Pension und Pflegegeld, die Pension wurde mir auf ein Jahr bewilligt; das Pflegegeld
aber zunächst abgelehnt, erst nach einem Einspruch wurde mir Pflegestufe 2 zuerkannt.  
Im Februar 2002 bekam ich die letzte Chemotherapie. Danach trafen mich aber weitere
Schicksalsschläge, meine Mutter beging Selbstmord, und ich musste Privatinsolvenz
anmelden, dazu eine abgewendete Räumungsklage durch die finanziellen Probleme, all
das neben den Krankheiten.

Ich bin nunmehr 55 Jahre und das Ganze ist mehr als 10 Jahre her, ich lebe mit 4 Hunden
in Salzburg und genieße mein Leben, zwar ohne Familie, aber immer mit dem Ziel ich mag
leben und noch sehr viel erleben, noch einmal mit Delphinen in Florida schwimmen.

Allerdings die Frage warum überlebe ich zweimal krebs, bin „HIV +“ und meine gesamte
Familie ist tot.“

 

 

Folgendes    Straferkenntnis   ist am 19.3.2014 ergangen:

„Begründung
Aus der Aktenlage ergibt sich folgender Sachverhalt:

Sie haben das verfahrensgegenständliche Kraftfahrzeug   KKKK in einer
gebührenpflichtig. Kurzparkzone in Wien  Adresse abgestellt, sodass es dort zur
angeführten Zeit in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone gestanden ist, ohne für
seine Kennzeichnung mit einem für den Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten
Parkschein gesorgt bzw. einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben, da der
Parkschein fehlte und kein elektronischer Parkschein aktiviert war. Demnach haben Sie
die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt.
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Beweis wurde erhoben    durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung, welche von
einem Parkraumüberwachungsorgan der Landespolizeidirektion Wien auf Grund einer
eigenen dienstlichen Wahrnehmung gelegt wurde.

Bei der Beweiswürdigung waren folgende Erwägungen maßgebend:

Sie wandten in Ihrem Einspruch gegen die an Sie ergangene Strafverfügung im We-
sentlichen ein, dass Sie im Fahrzeug einen orangenen Behindertenausweis gut sichtbar
im Fahrzeug hinterlegt haben.

Dazu wird folgendes bemerkt:

Die Abgabe ist nicht zu entrichten für Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises
gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960 abgestellt werden oder in denen solche
Personen gemäß § 29b Abs. 3 StVO 1960 befördert werden, wenn die Fahrzeuge
mit dem Ausweis gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960 gekennzeichnet sind (§ 6 lit.
g Parkometerabgabeverordnung, ABI. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der geltenden
Fassung).

Die Hinterlegung eines orangefarbenen Behindertenpasses nach dem
Bundesbehindertengesetz befreit somit nicht von der Verpflichtung zur Entrichtung der
Parkometerabgabe.

Es wird daher der Sachverhalt als erwiesen angenommen,    wie er aus der
Organstrafverfügung des Meldungslegers sowie aus der Tatumschreibung im Spruch der
Strafverfügung vom 05.11.2013 ersichtlich ist, zumal Sie die Abstellung des Fahrzeuges
im gegenständlichen Bereich nicht in Abrede stellten.

Rechtlich ist dieser Sachverhalt wie folgend zu beurteilen:

Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches in einer Kurzparkzone
abstellt, muss bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe entrichten (§ 5 Abs. 2 des
Parkometerabgabeverordnung).

* Dieser Verpflichtung sind Sie nicht nachgekommen und haben daher die
Parkometerabgabe nicht entrichtet und somit fahrlässig verkürzt.

Weiters ist Fahrlässigkeit dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer
Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört, somit
schon die bloße Nichtbefolgung eines Gebotes oder das Zuwiderhandeln gegen ein
Verbot eine Strafe nach sich zieht, und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der
Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft (§ 5 Abs. 1 VStG).

Eine Glaubhaftmachung mangelnden Verschuldens ist Ihnen nicht gelungen, weshalb der
Ihnen angelastete strafbare Tatbestand auch subjektiv als erwiesen anzusehen ist.

Zur Strafbemessung hat die erkennende Behörde Folgendes erwogen:

Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu EUR 365,00 zu
bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006).
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Die Strafe hat sich vor allem auch am Strafzweck zu orientieren. Das Parkometergesetz
verfolgt auch das Ziel, den Parkraum zu rationieren und kann dieses Ziel nur erreicht
werden, wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet ist, Sie zur Vermeidung von
Übertretungen des Parkometergesetzes anzuhalten.

Dass die Einhaltung der Vorschrift eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder
dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte
vermieden werden können, ist weder hervorgekommen noch auf Grund der Tatumstände
anzunehmen. Ihr Verschulden kann daher nicht als ganz geringfügig angesehen werden.

Bei der Strafbemessung wurde auch berücksichtigt, dass Ihnen zur Tatzeit der Umstand
der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit als Milderungsgrund   nicht    mehr
zugutekommt.

Weiters wurden auch die von Ihnen bekannt gegebenen Einkommens- und
Vermögensverhältnisse in Bedacht genommen.

Die verhängte Geldstrafe soll durch ihre Höhe dazu geeignet sein, Sie wirksam von einer
Wiederholung abzuhalten.

Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und den bis zu EUR 365,00
reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und das Verschulden ist die nunmehr
verhängte Geldstrafe durchaus angemessen und keineswegs zu hoch, zumal weitere
Milderungsgründe nicht hervorgetreten sind.

Die Auferlegung des Beitrages zu den Kosten des Verfahrens stützt sich auf die zwin-
gende Vorschrift des § 64 Abs. 2 des VStG 1991.“

Dagegen erhob der Bf. Beschwerde und brachte ergänzend vor, dass er um Erlassen der
Strafe ersuche. Er legte eine Kopie seines blauen Parkausweises für Behinderte vor, den
er damals jedoch nicht hinter der Windschutzscheibe hinterlegt gehabt hatte, was unstrittig
ist.

Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

Sachverhalt

 Der Parkausweis  für Behinderte des Bf. wurde nicht im Fahrzeug sichtbar deponiert.

Der Abstellort des Fahrzeuges befand sich in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone.
Das Fahrzeug war während der Gebührenpflicht abgestellt, die Verwaltungsübertretung
wurde von einem Parkraumüberwachungsorgan festgestellt.

Rechtsgrundlagen

Gemäß     § 15 Abs. 3 Z 5       Finanzausgleichsgesetz 2008      sind die Gemeinden
kraft freien Beschlussrechts ermächtigt, Abgaben für das Abstellen mehrspuriger
Kraftfahrzeuge in Kurzparkzonen gemäß     § 25 StVO 1960     zu erheben. Hiervon
ausgenommen sind nach dieser Bestimmung:
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a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß     §§ 26     und     26a
StVO 1960     ;

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß     § 27 StVO 1960     ;

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt
werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß     § 24 Abs. 5 StVO 1960    
gekennzeichnet sind;

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt
zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel
gemäß     § 24 Abs. 5a StVO 1960     gekennzeichnet sind;

e) Fahrzeuge, die von dauernd stark gehbehinderten Personen abgestellt werden oder
in denen solche Personen gemäß     § 29b Abs. 3 StVO 1960     befördert werden,
wenn die Fahrzeuge mit dem Ausweis gemäß       § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960      
gekennzeichnet sind;

f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für
die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

§ 25       StVO        1960      lautet:

§ 25. Kurzparkzonen

(1) Wenn und insoweit es zu bestimmten Zeiten aus ortsbedingten Gründen (auch im
Interesse der Wohnbevölkerung) oder zur Erleichterung der Verkehrslage erforderlich
ist, kann die Behörde durch Verordnung für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken
oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes das Parken zeitlich beschränken
(Kurzparkzone). Die Kurzparkdauer darf nicht weniger als 30 Minuten und nicht mehr als 3
Stunden betragen.

(2) Verordnungen nach Abs. 1 sind durch die Zeichen nach § 52 Z 13d und 13e
kundzumachen; § 44 Abs. 1 gilt hiefür sinngemäß. Zusätzlich können Kurzparkzonen mit
Bodenmarkierungen in blauer Farbe auf der Fahrbahn oder auf dem Randstein sowie
mit blauen Markierungsstreifen an den im Bereich einer Kurzparkzone vorhandenen
Anbringungsvorrichtungen für Straßenverkehrszeichen, Beleuchtungsmasten oder
dergleichen gekennzeichnet werden.

(3) Beim Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges in einer Kurzparkzone hat der Lenker
das zur Überwachung der Kurzparkdauer bestimmte Hilfsmittel bestimmungsgemäß zu
handhaben.

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch Verordnung
die Art der Überwachung der Kurzparkdauer und das hiefür notwendige Hilfsmittel zu
bestimmen; er hat dabei auf den Zweck einer zeitlichen Parkbeschränkung sowie auf eine
kostengünstige und einfache Handhabung des Hilfsmittels Bedacht zu nehmen.
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(4a) Für Kurzparkzonen, in denen für das Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges
auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften eine Gebühr zu entrichten und für die
Überwachung der Gebührenentrichtung die Verwendung eines technischen oder
sonstigen Hilfsmittels vorgesehen ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie mit Verordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen dieses Hilfsmittel
zugleich auch als Hilfsmittel für die Überwachung der Kurzparkdauer gilt. Wenn für die
Überwachung der Gebührenentrichtung die Anbringung des Hilfsmittels am Fahrzeug
vorgesehen ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie weiters
aus Gründen der Einheitlichkeit mit Verordnung auch die Art, das Aussehen und die
Handhabung des Hilfsmittels bestimmen.

(5) Die Behörde hat unter Bedachtnahme auf den Zweck einer nach § 43 Abs. 2a
verordneten Regelung durch Verordnung das zur Kontrolle notwendige Hilfsmittel zu
bestimmen.

§ 29b StVO 1960      lautet:

Menschen mit Behinderungen

§ 29b. (1) Inhabern und Inhaberinnen eines Behindertenpasses nach dem
Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990, die über die Zusatzeintragung
„Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter
Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ verfügen, ist als Nachweis
über die Berechtigungen nach Abs. 2 bis 4 auf Antrag vom Bundesamt für Soziales
und Behindertenwesen ein Ausweis auszufolgen. Die näheren Bestimmungen über
diesen Ausweis sind durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz zu treffen.

(1a) (Verfassungsbestimmung) Die Ausfolgung und Einziehung eines Ausweises gemäß
Abs. 1 kann unmittelbar durch Bundesbehörden besorgt werden.

(2) Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 dürfen

a) auf Straßenstellen, für die durch das Straßenverkehrszeichen “Halten und Parken
verboten” ein Halte- und Parkverbot kundgemacht ist,

b) entgegen der Vorschrift des § 23 Abs. 2 über das Abstellen eines Fahrzeuges am Rand
der Fahrbahn mit dem von ihnen selbst gelenkten Fahrzeug oder mit einem Fahrzeug,
das sie als Mitfahrer benützen, zum Aus- oder Einsteigen einschließlich des Aus- oder
Einladens der für den Ausweisinhaber nötigen Behelfe (wie etwa ein Rollstuhl u. dgl.) für
die Dauer dieser Tätigkeiten halten.

(3) Ferner dürfen Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 das von ihnen selbst gelenkte
Fahrzeug oder Lenker von Fahrzeugen in der Zeit, in der sie einen Inhaber eines
Ausweises gemäß Abs. 1 befördern,

a) auf Straßenstellen, für die durch das Straßenverkehrszeichen “Parken verboten” ein
Parkverbot kundgemacht ist,
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b) in einer Kurzparkzone ohne zeitliche Beschränkung,

c) auf Straßen, für die ein Parkverbot, das gemäß § 44 Abs. 4 kundzumachen ist, erlassen
worden ist, und

d) in einer Fußgängerzone während der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorgenommen
werden darf,

parken.

(4) Beim Halten gemäß Abs. 2 hat der Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 diesen den
Straßenaufsichtsorganen auf Verlangen vorzuweisen. Beim Parken gemäß Abs. 3 sowie
beim Halten oder Parken auf den nach § 43 Abs. 1 lit. d freigehaltenen Straßenstellen
hat der Ausweisinhaber den Ausweis bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen hinter der
Windschutzscheibe und durch diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer
sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen.

(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 gelten auch für Inhaber eines Ausweises, der
von einer ausländischen Behörde oder Organisation ausgestellt worden ist und der im
Wesentlichen einem Ausweis nach Abs. 1 entspricht.

(6) Ausweise, die vor dem 1. Jänner 2001 ausgestellt worden sind und der Verordnung
des Bundesministers für Verkehr vom 16. November 1976, BGBl. Nr. 655/1976, zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. 80/1990, entsprechen, verlieren ihre Gültigkeit mit 31.
Dezember 2015. Ausweise, die nach dem 1. Jänner 2001 ausgestellt worden sind und
der Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über den
Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen (Gehbehindertenausweisverordnung),
BGBl. II Nr. 252/2000, entsprechen, bleiben weiterhin gültig.

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 26 StVO ist "Anhalten" das durch die Verkehrslage oder durch
sonstige wichtige Umstände erzwungene Zum-Stillstand-Bringen eines Fahrzeuges; das
bloße Anhalten allein löst noch keine Abgabepflicht in Bezug auf die Parkometerabgabe
aus.

Unter dem Oberbegriff "Abstellen" wird sowohl das "Halten" ("eine nicht durch die
Verkehrslage oder durch sonstige wichtige Umstände erzwungene Fahrtunterbrechung
bis zu zehn Minuten oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit", § 2 Abs. 1
Z 27 StVO) als auch das "Parken" ("das Stehenlassen eines Fahrzeuges für eine längere
als die in Z 27 angeführte Zeitdauer", § 2 Abs. 1 Z 28 StVO) verstanden (vgl. VwGH 28. 9.
1984,     82/02/0162     ).

Während     § 15 Abs. 3 Z 5 lit. g Finanzausgleichsgesetz 2008     eine Ermächtigung der
Gemeinden, auch eine Gebührenpflicht für das Halten in Kurzparkzonen vorzuschreiben,
nicht enthält, hat der Wiener Landesgesetzgeber mit dem Parkometergesetz 2006 eine
derartige Ermächtigung erteilt:

Das Wiener Gesetz über die Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte
mehrspurige Kraftfahrzeuge (Wiener Parkometergesetz 2006), LGBl. für Wien Nr. 9/2006
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i. d. F. LGBl. für Wien Nr. 10/2013 lautet (http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/
rechtsvorschriften/html/f4200000.htm):

§ 1. (1) Die Gemeinde wird ermächtigt, durch Verordnung für das Abstellen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen gemäß     § 25 der
Straßenverkehrsordnung 1960  (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, die Entrichtung einer Abgabe auch für mehrspurige
Kraftfahrzeuge vorzuschreiben, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von
Personen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.
(1a) Wird der Magistrat gemäß § 88 Abs. 3a der Wiener Stadtverfassung, LGBl. für
Wien Nr. 28/1968, zuletzt geändert durch LGBl. für Wien Nr. 22/2003, zur Vornahme
einer Wertanpassung der Abgabe nach Abs. 1 ermächtigt, so hat dieser die Anpassung
nur vorzunehmen, wenn sich eine Erhöhung bzw. Verminderung der jeweils geltenden
Abgabenhöhe für jede halbe Stunde Abstellzeit in der Höhe von mindestens 5 Cent ergibt.
Die Änderung hat im Ausmaß der Erhöhung oder Verminderung des Indexes zum Stichtag
30. Juni in Schritten von vollen 5 Cent zu erfolgen. Dabei sind Teilbeträge von weniger als
3 Cent auf die vorigen 10 Cent abzurunden; ebenso Teilbeträge von weniger als 8 Cent
auf die vorigen 5 Cent. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent
aufzurunden; ebenso Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die nächsten 10 Cent.
(2) Die übrigen Bestimmungen des § 15 Abs. 3 Z 5 des Finanzausgleichsgesetzes 2005
(FAG 2005), BGBl. I Nr. 156/2004, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
34/2005, bleiben unberührt.
(3) Die Vorschreibung der Abgabe erfolgt durch formlose Zahlungsaufforderung.
(4) Ein Abgabenbescheid ist zu erlassen, wenn die Abgabepflicht bestritten wird.
(5) Die Erlassung eines Abgabenbescheides ohne vorhergehende formlose
Zahlungsaufforderung ist zulässig.
§ 2. (1) Der Zulassungsbesitzer und jeder, der einem Dritten das Lenken eines
mehrspurigen Kraftfahrzeuges oder die Verwendung eines mehrspurigen
Kraftfahrzeuges überlässt, für dessen Abstellen gemäß Verordnung des
Wiener Gemeinderates eine Parkometerabgabe zu entrichten war, hat, falls das
Kraftfahrzeug in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone gemäß       § 25 StVO
1960       ,  BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005,
abgestellt war, dem Magistrat darüber Auskunft zu geben, wem er das Kraftfahrzeug zu
einem bestimmten Zeitpunkt überlassen gehabt hat.
(2) Die Auskunft, welche den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten
muss, ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach
Zustellung, zu erteilen; wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen
nicht erteilt werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen.
 

§ 3. Die Gemeinde wird ermächtigt, durch Verordnung die Art der von den
Abgabepflichtigen zu verwendenden Kontrolleinrichtungen unter Bedachtnahme auf eine
möglichst einfache Handhabung und auf die Auswirkungen auf das Stadtbild sowie unter
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Rücksichtnahme auf zur Überwachung von Parkzeitbeschränkungen vorgeschriebene
Kontrolleinrichtungen zu bestimmen.
§ 4. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder
fahrlässig verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu
365 Euro zu bestrafen.
(2) Übertretungen des § 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu
365 Euro zu bestrafen.
(3) Die sonstigen Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes und der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind als Verwaltungsübertretungen mit
Geldstrafen bis zu 120 Euro zu bestrafen.
(4) Bei allen gemäß Abs. 1 und 3 mit Strafe bedrohten Übertretungen der Gebote und
Verbote dieses Gesetzes können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 36 Euro
eingehoben werden.
(5) Bei den nach diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass
1. die Strafverfolgung des Lenkers aus in seiner Person gelegenen Gründen offenbar
unmöglich oder wesentlich erschwert sein werde und
2. es sich um mehrfache und in einem zeitlichen Zusammenhang stehende Übertretungen
handelt,
die Organe der Straßenaufsicht technische Sperren an das Fahrzeug anlegen, um
den Lenker am Wegfahren zu hindern. Der Lenker ist mit einer an jeder Tür, die zum
Lenkersitz Zugang gewährt– wenn dies nicht möglich ist, sonst auf geeignete Weise –,
anzubringenden Verständigung auf die Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne Beschädigung
in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. Diese Verständigung hat in deutscher Sprache sowie
in jener Sprache zu erfolgen, die der Lenker vermutlich versteht, und einen Hinweis auf
die zur Durchführung des Strafverfahrens zuständige Behörde zu enthalten. Eine solche
Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen den Lenker des Fahrzeuges
einzuleitende Verfahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine
Sicherheit gemäß     §§ 37     ,     37a VStG  , BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I
Nr. 100/2011, geleistet wurde.
§ 9. Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachung folgenden Tag, frühestens jedoch
am 1. Jänner 2006, in Kraft. Gleichzeitig treten das Parkometergesetz, LGBl. für Wien Nr.
47/1974, zuletzt geändert durch LGBl. für Wien Nr. 28/2000, sowie die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen der Wiener Landesregierung außer Kraft.
 

Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs. 3 Z 5 des
Finanzausgleichsgesetzes 2005 (FAG 2005), BGBl. I Nr. 156/2004, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2005, sowie des Gesetzes über die Regelung der
Benützung von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometergesetz
2006) beschlossen:
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§ 1. Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (     § 25 StVO
1960  ) ist eine Abgabe zu entrichten.
...
§ 5. (1) Die Abgabe gilt mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.
(2) Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer
zur ungeteilten Hand verpflichtet. Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in
einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe
bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der
Durchführung der angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.
§ 6. Die Abgabe ist nicht zu entrichten für:
a) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;
b) Einsatzfahrzeuge gemäß     § 26 StVO 1960     und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst
gemäß     § 26a StVO 1960  ;
c) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß     § 27 StVO 1960  ;
d) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt
werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß     § 24 Abs. 5 StVO 1960 
gekennzeichnet sind;
e) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt
zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel
gemäß     § 24 Abs. 5a StVO 1960  gekennzeichnet sind;
f) Taxis, die zum Zwecke der Kundenaufnahme oder –abfertigung anhalten;
g) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises gemäß       § 29b Abs. 1 oder 5
StVO 1960       abgestellt werden oder in denen solche Personen gemäß       § 29b
Abs. 3 StVO 1960       befördert werden, wenn die Fahrzeuge mit dem Ausweis
gemäß         § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960        gekennzeichnet sind;
h) Fahrzeuge, die von Personen, die zur selbstständigen Ausübung des Hebammenberufs
berechtigt sind, bei einer Fahrt zur Leistung von Geburtshilfe gelenkt werden, sofern sie
beim Abstellen mit einer Tafel gemäß     § 24 Abs. 5c StVO 1960  gekennzeichnet sind.
§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung
des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen
in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird (Amtsblatt der Stadt
Wien Nr. 28/2003) außer Kraft.
(2) Bereits ausgestellte Bescheinigungen über Befreiungen gemäß § 6 Abs. 2 behalten
ihre Gültigkeit.
 

Die Verordnung des Wiener Gemeinderats über die Art der zu verwendenden
Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen (Wiener Kontrolleinrichtungenverordnung)
lautet in der Fassung Amtsblatt der Gemeinde Wien vom 18. 7. 2013, 2013/29 (siehe
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/f4200200.htm), die
Anlagen werden hier nicht wiedergegeben:
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Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs. 3 Z 5 des
Finanzausgleichsgesetzes 2008 (FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 66/2008, sowie des § 3 des Gesetzes über die
Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge
(Parkometergesetz 2006), LGBl. für Wien Nr. 9/2006, in der Fassung LGBl. für Wien Nr.
33/2007, beschlossen:
4. Abschnitt: …

Gemäß     § 4 Abs. 1       Wiener Parkometergesetz 2006      sind Handlungen oder
Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als
Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt
gemäß     § 5 Abs. 1       VStG      zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit
ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann
ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der
Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft
macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Grundlage für die Bemessung der Strafe gemäß     § 19 Abs. 1 VStG     ist die
Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner
Beeinträchtigung durch die Tat, wobei nach     § 19 Abs. 2 VStG     überdies die nach dem
Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe,
soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen sind
und auf das Ausmaß des Verschuldens besonders Bedacht zu nehmen ist. Unter
Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die     §§ 32 bis 35
Strafgesetzbuch     (StGB) sinngemäß anzuwenden. In Verfahren wegen Hinterziehung
oder Verkürzung der Parkometerabgabe kommen als besondere Erschwerungsgründe
etwa einschlägige Vorstrafen in Betracht, als besondere Milderungsgründe etwa ein
bisheriger ordentlicher Lebenswandel, zu dem die Tat in auffälligem Widerspruch
steht, wenn die Tat unter Umständen begangen wurde, die einem Schuldausschließungs-
oder Rechtfertigungsgrund gleichkommen, wenn die Tat in einem die Schuld nicht
ausschließendem Rechtsirrtum begangen wurde, wenn trotz Vollendung der Tat kein
Schaden herbeigeführt wurde, wenn eine Schadensgutmachung erfolgt ist, wenn ein
reumütiges Geständnis abgelegt oder zur Wahrheitsfindung wesentlich beigetragen wurde
oder die Tat vor längerer Zeit begangen wurde und sich der Täter seither wohlverhalten
hat. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des
Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Beschwerdevorbringen

Der Bf. ersuchte mit Hinweis auf seine eigene Krankheitsgeschichte und den daraus
resultierenden weiteren Problemen (finanzielle Probleme etc.) und die Krankheiten bzw.
Todesfälle seiner engsten Familienangehörigen sowie mit dem Nachweis des Besitzes des
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blauen Parkausweises für Behinderte, den er jedoch zur Tat unstrittigerweise nicht hinter
der Windschutzscheibe hinterlegt hatte, ihm die Strafe zu erlassen.

Begehung der mit Strafe bedrohten Handlung

Mit der Benützung der Kurzparkzone ohne das Fahrzeug mit dem Ausweis gemäß     §
29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960     (Parkausweis) zu kennzeichnen ist der Bf. freilich nicht im
Recht:

Beförderung einer mobilitätseingeschränkten Person

Von der Parkometerabgabe ausgenommen sind unter anderem  Fahrzeuge, die von
Inhabern eines Ausweises gemäß     § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960     abgestellt werden
oder in denen solche Personen gemäß     § 29b Abs. 3 StVO 1960     befördert werden,
wenn die Fahrzeuge mit dem Ausweis gemäß     § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960    
gekennzeichnet sind.

Grundlage für die Bemessung der Strafe gemäß     § 19 Abs. 1 VStG     ist die
Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner
Beeinträchtigung durch die Tat, wobei nach     § 19 Abs. 2 VStG     überdies die nach dem
Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe,
soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen sind
und auf das Ausmaß des Verschuldens besonders Bedacht zu nehmen ist. Unter
Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die     §§ 32 bis 35
Strafgesetzbuch     (StGB) sinngemäß anzuwenden. In Verfahren wegen Hinterziehung
oder Verkürzung der Park   ometerabgabe kommen als besondere Erschwerungsgründe
etwa einschlägige Vorstrafen in Betracht, als besondere Milderungsgründe etwa ein
bisheriger ordentlicher Lebenswandel, zu dem die Tat in auffälligem Widerspruch steht,
wenn die Tat unter Umständen begangen wurde, die einem Schuldausschließungs-
oder Rechtfertigungsgrund gleichkommen, wenn die Tat in einem die Schuld nicht
ausschließendem Rechtsirrtum begangen wurde, wenn trotz Vollendung der Tat kein
Schaden herbeigeführt wurde, wenn eine Schadensgutmachung erfolgt ist, wenn ein
reumütiges Geständnis abgelegt oder zur Wahrheitsfindung wesentlich beigetragen wurde
oder die Tat vor längerer Zeit begangen wurde und sich der Täter seither wohlverhalten
hat. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des
Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Kennzeichnung mit einem Parkausweis      für Behinderte

Allerdings verlangt das Gesetz für die Abgabenbefreiung als weitere
Tatbestandsvoraussetzung, dass das abgestellte Fahrzeug mit dem Parkausweis    für
Behinderte gekennzeichnet sein muss.

Dies war nach den getroffenen Sachverhaltsfeststellungen nicht der Fall, was vom Bf.
auch nicht bestritten wird.
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Diese Kennzeichnung mit einem Parkausweis für Behinderte ist zwingend erforderlich und
kann  auch nicht durch das deutlich sichtbare Hinterlegen hinter der Windschutzscheibe
des Behindertenausweises ersetzt werden.

Wäre der Parkausweis    ordnungsgemäß angebracht gewesen, wäre es nicht
zur Ausstellung zunächst der Organstrafverfügung und in weiterer Folge des
gegenständlichen Straferkenntnisses gekommen.    

Aus der Aktenlage geht eindeutig hervor, dass dem Bf. sehr wohl bewusst ist bzw. war,
dass er den Parkausweis für Behinderte grundsätzlich hinter der Windschutzscheibe
deponieren hätte müssen, um ohne die Parkometerabgabe zu entrichten aufgrund seiner
Berechtigung mit dem Parkausweis in einer gebührenpflichtigen Parkzone parken zu
können.

Es ist das Verschulden des Beschwerdeführers nicht nur gering, da bereits mehrmalige
Parkometervergehen aktenkundig sind und der Bf. wissen musste, dass er den
Parkausweis für Behinderte – den er auch besitzt – hinterlegen hätte müssen. 

 Eine Bestrafung erscheint geboten, um den Beschwerdeführer von der Begehung
weiterer strafbarer Handlungen gleicher Art abzuhalten.

Der Bf. hat aus angeführten Gründen die ihm von der belangten Behörde zur Last gelegte
Verwaltungsübertretung begangen.

Der besondere Milderungsgrund einer bisherigen verwaltungsstrafrechtliche
Unbescholtenheit bezüglich derartiger Delikte konnte nicht berücksichtigt.

Andere Milderungsgründe wurden vom Bf. nicht dargelegt. Es wird von
unterdurchschnittlichen Einkommensverhältnissen laut Angaben des Bf. ausgegangen,
weshalb spruchgemäß zu entscheiden war, und die Verwaltungsstrafe und die
diesbezügliche Ersatzfreiheitsstrafe wie im Spruch angeführt herabgesetzt wurden.

Schuldausschließungsgründe bzw. Rechtfertigungsgründe wurden vom Bf. nicht
genannt, zumal einem Autofahrer in der Großstadt zuzumuten ist, sich über die
Parkraumbewirtschaftung zu informieren und den Parkausweis für Behinderte zu
organisieren bzw. hinter der Windschutzscheibe zu deponieren.

 

Angemerkt wird, dass die Strafhöhe von nunmehr Euro 60,00 im untersten Bereich
(o.a. Strafausmaß für derartige Delikte bis zu Euro 365,00) liegt, zumal dem Bf.
die verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit bezüglich derartiger Delikte nicht
zugute kommt. Die Strafhöhe ist gerade noch hoch genug, um spezialpräventiv sowie
generalpräventiv zu wirken.

Da das Nicht-Ersichtlichmachen des Parkausweis es für Behinderte - wie der
gegenständliche Fall zeigt - ein aufwendiges Verwaltungsverfahren nach sich ziehen kann,
war nicht die vom Bf. beantragte Einstellung des Strafverfahrens zu verfügen („Ersuchen
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die Strafe zu erlassen“), um dem Bf. die Bedeutung des Parkausweis    es vor Augen zu
führen und ihn von der Begehung strafbarer Handlungen gleicher Art abzuhalten.

Gemäß     § 52 Abs. 8 VwGVG     i. V. m.     § 24 Abs. 1 BFGG     und     § 5 WAOR     war
kein Kostenbeitrag vorzuschreiben.

Öffentliche mündliche Verhandlung

§ 44 VwGVG lautet:

§ 44. (1) Das Verwaltungsgericht hat eine öffentliche mündliche Verhandlung
durchzuführen.

(2) Die Verhandlung entfällt, wenn der Antrag der Partei oder die Beschwerde
zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit
Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist.

(3) Das Verwaltungsgericht kann von einer Verhandlung absehen, wenn

1. in der Beschwerde nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder

2. sich die Beschwerde nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder

3. im angefochtenen Bescheid eine 500 Euro nicht übersteigende Geldstrafe verhängt
wurde oder

4. sich die Beschwerde gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet

und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der
Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im
Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, einen
Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer
Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das
Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen,
wenn es einen Beschluss zu fassen hat, die Akten erkennen lassen, dass die mündliche
Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der
Verhandlung weder     Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten   , BGBl. Nr. 210/1958 , noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen.

(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung
absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.

(6) Die Parteien sind so rechtzeitig zur Verhandlung zu laden, dass ihnen von der
Zustellung der Ladung an mindestens zwei Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung
stehen.



Seite 16 von 16

Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt. Auf das Recht, einen derartigen
Antrag in der Beschwerde zu stellen, wurde in der Rechtsmittelbelehrung des
angefochtenen Straferkenntnisses ausdrücklich hingewiesen.

Von der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung war gemäß   § 44
Abs. 3 Z 3 VwGVG abzusehen, da in dem angefochtenen Bescheid eine 500 Euro nicht
übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, die Durchführung einer Verhandlung nicht
beantragt wurde bzw. ausdrücklich darauf verzichtet wurde (was gegenständlich vorliegt),
und überdies der sich aus der Aktenlage ergebende Sachverhalt unstrittig ist.

Unzulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision durch
die belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG  nicht zulässig  , da das
Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht
einheitlich beantwortet wird.

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.  

Insgesamt ist spruchgemäß zu entscheiden.

 

 

 

 

 

 

Wien, am 17. März 2016

 


